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Einspruch 

 

Das Einlegen eines Einspruchs sowie die Entscheidung und Bekanntgabe der Entscheidung  

über einen Einspruch sind gemäß der Sportordnung des BDR durchzuführen. 

 

Einspruchsführer 

Name: Lizenznummer: 

 

Veranstaltung 

Titel: 

Ort: Datum: 

 

Antrag und Begründung mit Angabe von Wettbewerb, Vorkommnis, Uhrzeit, Beteiligten, Beweismittel und Zeugen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Unterschrift (Einspruchsführer)  Datum 

 

 

Von LV-Kommissär auszufüllen 

Rechtsmittelgebühr:   €  Kostenpauschale:   € Name (LV-Kommissär): 

 

 

Unterschrift (LV-Kommissär)  Datum 
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Entscheidung 

Einspruch von: 

Einspruch gegen: 

Einspruch wird: ❑ abgewiesen ❑ stattgegeben 

Begründung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rechtsmittelgebühr:   € ❑ werden einbehalten ❑ werden zurückerstattet 

Kostenpauschale:   € ❑ werden einbehalten ❑ werden zurückerstattet 

 

 

Unterschrift (LV-Kommissär)  Datum 

 

 

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Entscheidung des LV-Kommissär kann: 
• Eine Beschwerde beim LV oder 
• Eine Berufung beim Sportgericht über die BDR-Geschäftsstelle eingelegt werden 

Die Entscheidung des LV-Kommissär wurde mir erläutert. 
Auf die Rechtsmittelbelehrung wurde ich hingewiesen. 

 

 

Unterschrift (Einspruchsführer)  Datum 
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